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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1251, 16/1803 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und anderer Rechtsvorschriften1)

§ 1 
Änderung des  

Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG – 
(BayRS 2010-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 10. Juni 2008 (GVBl S. 312), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach Art. 42 wird folgender Art. 42a eingefügt: 

„Art. 42a Genehmigungsfiktion“ 

b) Der Fünfte Teil Abschnitt Ia erhält folgende Fas-
sung: 

„Abschnitt Ia 
Verfahren über eine einheitliche Stelle 

Art. 71a  Anwendbarkeit 
Art. 71b  Verfahren 
Art. 71c  Informationspflichten 
Art. 71d  Gegenseitige Unterstützung 
Art. 71e  Elektronisches Verfahren“ 

2. In Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Worte „im Verfahren 
vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ 
durch die Worte „durch die Gerichte der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit oder durch die in verwaltungsrechtli-
chen Anwalts- und Notarsachen zuständigen Gerichte“ 
ersetzt. 

                                                           
1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung verwaltungsverfahrensrechtli-

cher Bestimmungen der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36). 

3. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurück-
zuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbrin-
gen.“ 

b) Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Nicht zurückgewiesen werden können Personen, 
die nach § 67 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nrn. 3 bis 7 der 
Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren befugt sind.“ 

4. Art. 16 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 wird das Wort „Vormundschaftsgericht“ 
durch die Worte „Betreuungsgericht, für einen 
minderjährigen Beteiligten das Familiengericht“ 
ersetzt.  

b) In Abs. 2 wird jeweils das Wort „Vormundschafts-
gericht“ durch das Wort „Gericht“ ersetzt. 

5. Art. 20 Abs. 5 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nr. 2 erhält folgende Fassung:  

„2.  der Ehegatte oder der Lebenspartner im 
Sinn des Lebenspartnerschaftsgesetzes (Le-
benspartner),“ 

bb) Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6. Ehegatten der Geschwister und Geschwis-
ter des Ehegatten sowie Lebenspartner der 
Geschwister und Geschwister des Lebens-
partners,“ 

b) In Satz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Ehe“ die 
Worte „oder Lebenspartnerschaft“ eingefügt.  

6. Art. 23 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:  

„4Hat die Behörde Dolmetscher oder Übersetzer heran-
gezogen, erhalten diese in entsprechender Anwendung 
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine 
Vergütung.“  

7. Art. 25 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) 1Die Behörde erörtert, soweit erforderlich, be-
reits vor Stellung eines Antrags mit dem zukünfti-
gen Antragsteller, welche Nachweise und Unterla-
gen von ihm zu erbringen sind und in welcher Wei-
se das Verfahren beschleunigt werden kann. 2So-
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weit es der Verfahrensbeschleunigung dient, soll 
sie dem Antragsteller nach Eingang des Antrags 
unverzüglich Auskunft über die voraussichtliche 
Verfahrensdauer und die Vollständigkeit der An-
tragsunterlagen geben.“ 

8. Art. 26 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Falls die Behörde Zeugen und Sachverständige he-
rangezogen hat, erhalten diese auf Antrag in entspre-
chender Anwendung des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes eine Entschädigung oder Vergü-
tung.“  

9. Art. 41 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird durch folgenden Satz 1 und neuen Satz 2 
ersetzt: 

„1Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland 
durch die Post übermittelt wird, gilt am dritten Tag 
nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. 
2Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder in das 
Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt am drit-
ten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben.“  

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.  

10. Nach Art. 42 wird folgender Art. 42a eingefügt: 

„Art. 42a 
Genehmigungsfiktion 

(1) 1Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf ei-
ner für die Entscheidung festgelegten Frist als erteilt 
(Genehmigungsfiktion), wenn dies durch Rechtsvor-
schrift angeordnet und der Antrag hinreichend be-
stimmt ist. 2Die Vorschriften über die Bestandskraft 
von Verwaltungsakten und über das Rechtsbehelfsver-
fahren gelten entsprechend.  

(2) 1Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 beträgt drei Monate, 
soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abweichendes be-
stimmt ist. 2Die Frist beginnt mit Eingang der vollstän-
digen Unterlagen. 3Sie kann einmal angemessen ver-
längert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der 
Angelegenheit gerechtfertigt ist. 4Die Fristverlängerung 
ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 

(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwal-
tungsakt nach Art. 41 Abs. 1 hätte bekannt gegeben 
werden müssen, der Eintritt der Genehmigungsfiktion 
schriftlich zu bescheinigen.“ 

11. In Art. 69 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „Satz 3“ 
durch die Worte „Satz 4“ ersetzt. 

12. Der Fünfte Teil Abschnitt Ia erhält folgende Fassung: 

„Abschnitt Ia 
Verfahren über eine einheitliche Stelle 

Art. 71a 
Anwendbarkeit 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass ein Ver-
waltungsverfahren über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden kann, so gelten die Vorschriften dieses 

Abschnitts und, soweit sich aus ihnen nichts Abwei-
chendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Geset-
zes. 
(2) Der zuständigen Behörde obliegen die Pflichten aus 
Art. 71b Abs. 3, 4 und 6, Art. 71c Abs. 2 und Art. 71e 
auch dann, wenn sich der Antragsteller oder Anzeige-
pflichtige unmittelbar an die zuständige Behörde wen-
det. 

Art. 71b 
Verfahren 

(1) Die einheitliche Stelle nimmt Anzeigen, Anträge, 
Willenserklärungen und Unterlagen entgegen und leitet 
sie unverzüglich an die zuständigen Behörden weiter. 
(2) 1Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unter-
lagen gelten am dritten Tag nach Eingang bei der ein-
heitlichen Stelle als bei der zuständigen Behörde ein-
gegangen. 2Fristen werden mit Eingang bei der einheit-
lichen Stelle gewahrt. 
(3) 1Soll durch die Anzeige, den Antrag oder die Abga-
be einer Willenserklärung eine Frist in Lauf gesetzt 
werden, innerhalb deren die zuständige Behörde tätig 
werden muss, stellt die zuständige Behörde eine Emp-
fangsbestätigung aus. 2In der Empfangsbestätigung ist 
das Datum des Eingangs bei der einheitlichen Stelle 
mitzuteilen und auf die Frist, die Voraussetzungen für 
den Beginn des Fristlaufs und auf eine an den Fristab-
lauf geknüpfte Rechtsfolge sowie auf die verfügbaren 
Rechtsbehelfe hinzuweisen. 
(4) 1Ist die Anzeige oder der Antrag unvollständig, teilt 
die zuständige Behörde unverzüglich mit, welche Un-
terlagen nachzureichen sind. 2Die Mitteilung enthält 
den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 3 erst 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt. 
3Das Datum des Eingangs der nachgereichten Unterla-
gen bei der einheitlichen Stelle ist mitzuteilen.  
(5) 1Soweit die einheitliche Stelle zur Verfahrensab-
wicklung in Anspruch genommen wird, sollen Mittei-
lungen der zuständigen Behörde an den Antragsteller 
oder Anzeigepflichtigen über sie weitergegeben wer-
den. 2Verwaltungsakte werden auf Verlangen desjeni-
gen, an den sich der Verwaltungsakt richtet, von der 
zuständigen Behörde unmittelbar bekannt gegeben.  
(6) 1Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die 
Post in das Ausland übermittelt wird, gilt einen Monat 
nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. 2Art. 41 
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.  

Art. 71c 
Informationspflichten 

(1) 1Die einheitliche Stelle erteilt auf Anfrage unverzüg-
lich Auskunft über die maßgeblichen Vorschriften, die 
zuständigen Behörden, den Zugang zu den öffentlichen 
Registern und Datenbanken, die zustehenden Verfah-
rensrechte und die Einrichtungen, die den Antragsteller 
oder Anzeigepflichtigen bei der Aufnahme oder Aus-
übung seiner Tätigkeit unterstützen. 2Sie teilt unverzüg-
lich mit, wenn eine Anfrage zu unbestimmt ist. 
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(2) 1Die zuständigen Behörden erteilen auf Anfrage 
unverzüglich Auskunft über die maßgeblichen Vor-
schriften und deren gewöhnliche Auslegung. 2Nach 
Art. 25 erforderliche Anregungen und Auskünfte wer-
den unverzüglich gegeben. 

Art. 71d 
Gegenseitige Unterstützung 

1Die einheitliche Stelle und die zuständigen Behörden 
wirken gemeinsam auf eine ordnungsgemäße und zügi-
ge Verfahrensabwicklung hin; die Pflicht zur Unter-
stützung besteht auch gegenüber einheitlichen Stellen 
oder sonstigen Behörden des Bundes oder anderer Län-
der. 2Die zuständigen Behörden stellen der einheitli-
chen Stelle insbesondere die erforderlichen Informatio-
nen zum Verfahrensstand zur Verfügung. 

Art. 71e 
Elektronisches Verfahren 

1Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird auf Ver-
langen in elektronischer Form abgewickelt. 2Art. 3a 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 bleiben unberührt.“ 

13. In Art. 72 Abs. 1 Halbsatz 2 werden die Worte „und 
71a bis 71e sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt. 

14. In Art. 78f Satz 4 werden die Worte „Art. 78g Abs. 1 
Satz 3“ durch die Worte „Art. 78g Abs. 1 Satz 5“ er-
setzt. 

 
§ 2 

Änderung des Bayerischen  
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 

Das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz – VwZVG – (BayRS 2010-2-I), zuletzt geän-
dert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Juni 2008 (GVBl 
S. 312), wird wie folgt geändert: 
1. Art. 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 bleibt unberührt.“ 
2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Satznummerierung in Satz 1 entfällt. 
bb) Satz 2 wird aufgehoben.  

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung:  
„(5) 1Ein elektronisches Dokument kann im Übri-
gen unbeschadet des Abs. 4 elektronisch zugestellt 
werden, soweit der Empfänger hierfür einen Zu-
gang eröffnet; es ist elektronisch zuzustellen, wenn 
auf Grund einer Rechtsvorschrift ein Verfahren auf 
Verlangen des Empfängers in elektronischer Form 
abgewickelt wird. 2Für die Übermittlung ist das 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und 

gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schüt-
zen.“ 

c) Es werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt:  
„(6) 1Bei der elektronischen Zustellung ist die 
Übermittlung mit dem Hinweis „Zustellung gegen 
Empfangsbekenntnis“ einzuleiten. 2Die Übermitt-
lung muss die absendende Behörde, den Namen 
und die Anschrift des Zustellungsadressaten sowie 
den Namen des Bediensteten erkennen lassen, der 
das Dokument zur Übermittlung aufgegeben hat.  
(7) 1Zum Nachweis der Zustellung nach Abs. 4 
und 5 genügt das mit Datum und Unterschrift ver-
sehene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde 
durch die Post oder elektronisch zurückzusenden 
ist. 2Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen 
des Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 am dritten Tag nach 
der Absendung an den vom Empfänger hierfür er-
öffneten Zugang als zugestellt, wenn der Behörde 
nicht spätestens an diesem Tag ein Empfangsbe-
kenntnis nach Satz 1 zugeht. 3Satz 2 gilt nicht, 
wenn der Empfänger glaubhaft macht, dass das 
Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist. 4Der Empfänger ist in den Fällen 
des Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 vor der Übermittlung 
über die Rechtsfolge nach Satz 2 zu belehren. 
5Zum Nachweis der Zustellung ist von der absen-
denden Behörde in den Akten zu vermerken, zu 
welchem Zeitpunkt und an welchen Zugang das 
Dokument gesendet wurde. 6Der Empfänger ist 
über den Eintritt der Zustellungsfiktion nach Satz 2 
zu benachrichtigen.“ 

3. Art. 14 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:  
„3Der Nachweis der Zustellung gemäß Abs. 1 Nr. 4 
richtet sich nach Art. 5 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 und 5.“ 

4. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  
a) Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt:  

„2. bei juristischen Personen, die zur Anmeldung 
einer inländischen Geschäftsanschrift zum 
Handelsregister verpflichtet sind, eine Zustel-
lung weder unter der eingetragenen Anschrift 
noch unter einer im Handelsregister eingetra-
genen Anschrift einer für Zustellungen emp-
fangsberechtigten Person oder einer ohne Er-
mittlungen bekannten anderen inländischen 
Anschrift möglich ist,“ 

b) Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden Nrn. 3 und 4.  
 

§ 3 
Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

In Art. 83 Abs. 2 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 
1994 (GVBl S. 822, BayRS 753-1-UG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 969), 
werden die Worte „Abschnitte Ia und“ durch das Wort „Ab-
schnitt“ ersetzt. 
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§ 4 
Änderung der Verordnung über Pläne  

und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren 

§ 1 der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasser-
rechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl 
S. 156, BayRS 753-1-6-UG), zuletzt geändert durch § 1 der 
Verordnung vom 23. Juni 2008 (GVBl S. 397), wird wie 
folgt geändert:  

1. In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „nach Art. 71e des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes“ gestri-
chen.  

2. In Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „nach Art. 71d 
BayVwVfG“ gestrichen. 

§ 5 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Nrn. 2 und 4 am 1. September 2009 und 

2. § 1 Nr. 12 betreffend die Vorschrift des Art. 71e 
BayVwVfG am 28. Dezember 2009  

in Kraft.       

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


